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Wegen des Vertragsverlet-
zungsverfahrens der EU-
Kommission gegen die BRD
zur Ausbildung in der Allge-
meinmedizin muss in diesem
Jahr der Facharzt für Allge-
meinmedizin (wieder) einge-
führt werden, da sonst Zah-
lungen in 3facher Euro-Mil-
lionenhöhe an Brüssel fällig
werden. Der Hybrid „Fach-
arzt für Innere und Allge-
meinmedizin“ kann also
(vorerst) nicht eingeführt
werden. Damit steht aber
auch wieder die Weiterbil-
dung zum Facharzt für Inne-
re Medizin auf der Tages-
ordnung.
Da uns der Facharzt für In-

nere Medizin mit Facharzt-
prüfung in der neuen Wei-
terbildungsordnung gestoh-
len wurde, wird die Innere
Medizin nur noch aus ihren
8 Schwerpunkten bestehen.
Der Facharzt heißt dann
auch konsequent nur noch
„Facharzt für Innere Medi-
zin und Schwerpunkt XY“.
Da aber Innere Medizin

mehr ist als die numerische
Anzahl ihrer Schwerpunkte,
mehr ist als die Summe der
in den Schwerpunkten an-
gewendeten Methoden und
Techniken, sondern in einer
spezifisch internistischen
Denkweise, die wissen-
schaftstheoretisch begrün-
det ist, pathogenetisch auf-
gebaut, vom Einzelsymptom
über Symptomkonstellatio-
nen zur Diagnose und der
nachfolgenden
T h e r a p i e
schreitet und
als wesentli-
chen Bestand-
teil die Diffe-
rentialdiagno-
se beinhaltet,
ist diese neue
W e i t e r b i l -
dungsordnung
für uns inak-
zeptabel und
muss dringend
geändert wer-
den. Der Ver-
such, mit einer
MBO politi-

sche Anforderungen des So-
zialrechts zu erfüllen und die
wohlbegründete Ordnung
der Inneren Medizin dafür
zu missbrauchen, ist
(hoffentlich) gescheitert, be-
vor er umgesetzt werden
konnte.
Aber noch ist es nicht so-

weit. Wir müssen noch die
Bundesärztekammer und die
Mehrheit des Deutschen
Ärztetages überzeugen. Dies

wird Zeit,
Kraft und ge-
schicktes po-
litisches Agie-
ren der poli-
tisch Verant-
wort l i chen
benötigen.
Das Aller-

w i c h t i g s t e
aber wird un-
ser geschlos-
senes Auftre-
ten nach
innen und
außen sein.
Nur wenn
wir gemein-

sam und einheitlich unsere
Position vertreten, werden
wir auch die anderen über-
zeugen und gewinnen kön-
nen.
Wir begrüßen und unter-

stützen daher ausdrücklich
die Thesen der Konferenz
wissenschaftlicher Fachge-
sellschaften in der Inneren
Medizin mit ihrem Thesen-
papier zum Profil der Inne-
ren Medizin in Deutschland
und der Forderung nach ei-
nem gemeinsamen internis-
tischen Truncus communis
mit abschließender Facharzt-
prüfung nach fünf Jahren in
Innerer Medizin (ohne
Schwerpunkt).
BDI und DGIM werden

auch in Zukunft gemeinsam
und vertrauensvoll zusam-
menarbeiten. Je besser aus-
diskutiert, je besser abge-
stimmt und je überzeugen-
der in der Darstellung nach
außen wir in Zukunft auftre-
ten, umso mehr Erfolge wer-
den wir für die Innere Medi-
zin in Deutschland erreichen.


